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An die 
Mitglieder 
des Ausschusses für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt
der Stadt Erkelenz

02.03.2021

Bei Auftreten von akuten respiratorischen Symptomen (z. B. grippeähnliche 
Symptome wie Husten, Schnupfen, Halskratzen, Fieber) werden Sie gebe-
ten, zum Schutz der anderen Sitzungsteilnehmer/innen, nicht an der Aus-
schusssitzung teilzunehmen (entsenden Sie bitte Ihre/n Vertreter/in).

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur 4. Sitzung des Ausschusses für Bauen, Betriebe, Klima-
schutz und Umwelt ein.

Sitzungstermin: Mittwoch, 17.03.2021, 18:00 Uhr

Ort, Raum: Stadthalle, Franziskanerplatz 11, 41812 Erkelenz

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Vorsitzenden, des Bürgermeisters und der Betriebsleitung

2 Bestellung einer weiteren Schriftführerin
Vorlage:  III/092/2021

3 Sachstandsbericht Klimaschutz und Umwelt
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4 Mitteilungen über lfd. Baumaßnahmen

5 Angelegenheiten aus der 2. Sitzung des Ausschusses für Braunkohle, 
Strukturwandel und LandFolge am 15.03.2021

5.1 Strukturwandelprojekte im Rheinischen Revier
hier: Nachhaltigkeitsmanager im Sinne des KoMoNa-Programms
Vorlage: A 80/008/2021

5.2 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz vom 
13.01.2021: Einführung einer Nachhaltigkeitsstrategie und eines Nachhaltig-
keitshaushaltes
Vorlage: A 80/009/2021

6 Angelegenheiten Klimaschutz und Umwelt

6.1 Vorstellung der Energie- und CO2-Bilanz
Vorlage: RKS/009/2021

6.2 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz vom 
18.11.2020: Förderung von Dachbegrünung
Vorlage: RKS/010/2021

7 Angelegenheiten Baubetriebs- und Grünflächenamt

7.1 Ersatzbeschaffung einer Kleinkehrmaschine für den Baubetriebshof
hier: Beschluss über die Beschaffung
Vorlage: A 60/136/2021

8 Angelegenheiten Hochbauamt

8.1 Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich
hier: Baubeschluss
Vorlage: A 63/341/2021

8.2 Erweiterung Kindergarten Lövenich
hier: Baubeschluss
Vorlage: A 63/342/2021

8.3 Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus
hier: Baubeschluss
Vorlage: A 63/343/2021
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9 Angelegenheiten Tiefbauamt

9.1 Straßenausbau, Information und Bürgerbeteiligung
10-Schritte-Modell Erkelenz
hier: Änderung durch neue Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes NRW
Vorlage: /009/2021

9.2 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz vom 
13.02.2021: Antrag zur Kontrolle von Bächen an Pumpwerken, Regenrückhal-
tebecken und Regenüberlaufbecken des Niersverbandes und des Schwalm-
Nette Verbandes sowie an dem Drosselbecken am Wockerather Fließ nach 
länger anhaltenden oder Starkregenereignissen auf Fäkalienaustritte
Vorlage: A 66/428/2021

9.3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (KAG)
Granterath, Heerstraße
hier: Baubeschluss
Vorlage: A 66/429/2021

9.4 Erneuerung Straßenbeleuchtung (KAG)
Holzweiler, Landstraße Im Grünfeld bis Holzweilermarkt
hier: Baubeschluss
Vorlage: A 66/430/2021

Nichtöffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Vorsitzenden, des Bürgermeisters und der Betriebsleitung

2 Angelegenheiten - kaufmännische Betriebsleitung

2.1 Vorschlag einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung des Jahresab-
schlusses zum 31.12.2021 sowie des dazugehörigen Lageberichtes beim Städ-
tischen Abwasserbetrieb
Vorlage: A 20/526/2021

Mit freundlichen Grüßen 

Hans Josef Dederichs
Ausschussvorsitzender



Beschlussvorlage

Federführend:
Dezernat III

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

III/092/2021
öffentlich

23.02.2021
Amt 60 Stefan Heinrichs

Bestellung einer weiteren Schriftführerin
Beratungsfolge:
Datum Gremium

17.03.2021 Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt

Tatbestand:
Gemäß §§ 52 Abs. 1 und 58 Abs. 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) ist über die im Rat bzw. in den Ausschüssen gefassten Be-
schlüsse eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift ist u. a. von einer vom 
Rat bzw. vom Ausschuss zu bestellenden Schriftführerin bzw. einem zu bestellenden 
Schriftführer zu unterzeichnen. Anstelle von Frau Susanne Müller wird vorgeschla-
gen, die Verwaltungsangestellte Frau Stefanie Feldermann als dritte Schriftführerin 
für die Niederschriften über die Sitzungen des Ausschusses für Bauen, Betriebe, 
Klimaschutz und Umwelt der Stadt Erkelenz zu bestellen.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Der Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt bestellt gemäß §§ 52 
Abs. 1 und 58 Abs. 7 GO NW anstelle von Frau Susanne Müller Frau Stefanie Fel-
dermann zur dritten Schriftführerin.

Finanzielle Auswirkungen:
Keine



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Strukturwandel und Wirtschafts-
förderung

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 80/008/2021
öffentlich

25.02.2021
Amt 80 Anja Wingen

Strukturwandelprojekte im Rheinischen Revier
hier: Nachhaltigkeitsmanager im Sinne des KoMoNa-Programms
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.03.2021 Ausschuss für Braunkohle, Strukturwandel und LandFolge
17.03.2021 Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt
18.03.2021 Haupt- und Finanzausschuss
24.03.2021 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Das Förderprogramm „Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen 
Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen“ (KoMoNa) wurde Ende Oktober 
2020 aktiviert. Sowohl Kommunen als auch andere Akteure im Lausitzer, Mitteldeut-
schen und Rheinischen Revier werden durch dieses Programm bei der Verwirkli-
chung ökologischer Nachhaltigkeitsziele und dem Einstieg in einen langfristig um-
weltverträglichen Entwicklungspfad im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
unterstützt.
Weitere Informationen zum Förderprogramm sind beim Projektträger ZUG (Zukunft 
Umwelt Gesellschaft) unter www.z-u-g.org verfügbar.

Nach umfassender Prüfung der Möglichkeiten für die Stadt Erkelenz unterstützt 
durch entsprechende Fachseminare des Deutschen Instituts für Urbanistik wurde ab 
Januar eine Förderskizze vorbereitet.

Diese Förderskizze umfasst die Erstellung einer Nachhaltigkeitsstrategie durch ei-
ne/n NachhaltigkeitsmanagerIn. Das Projekt mit dem Namen „Merken! - Modellvor-
haben in Erkelenz für echte / ehrliche / einzigartige Nachhaltigkeit“ soll möglichst 
zum 01.01.2022 starten. Entsprechende Personalkapazitäten sollen im Stellenplan 
innerhalb des Haushalts 2022 eingeplant werden. Innerhalb von zwei Jahren soll ei-
ne Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Erkelenz entwickelt werden, die dem Rat 
nach Erstellung zur Beschlussfassung vorgelegt werden wird. Im weiteren Verlauf ist 
vorgesehen, mit einer weiteren dreijährigen Förderung in die Umsetzung der Strate-
gie zu gehen.
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Das Projekt legt einen Schwerpunkt auf digitale Partizipation, so soll mit Beginn des 
Projekts umgehend eine interaktive Internetseite geschaltet werden. Die Arbeits-
schritte der Analyse, der Leitbilderstellung und der Maßnahmenerstellung mit mehr-
fachen Workshop-Runden werden bei Förderzusage nacheinander durchlaufen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzauschuss und Rat):
„Der Rat der Stadt Erkelenz beauftragt die Verwaltung, den erarbeiteten Projektan-
trag verbindlich einzureichen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Ausgaben in Höhe von ca. 230.500 € für Personal- und Sachkosten.
Einnahmen in Höhe von ca. 184.500 € aus Förderung.
Verbleibender Eigenanteil ca. 46.000 €.



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Strukturwandel und Wirtschafts-
förderung

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 80/009/2021
öffentlich

25.02.2021
Amt 80 Anja Wingen

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz 
vom 13.01.2021: Einführung einer Nachhaltigkeitsstrategie und eines 
Nachhaltigkeitshaushaltes
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.03.2021 Ausschuss für Braunkohle, Strukturwandel und LandFolge
17.03.2021 Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt
18.03.2021 Haupt- und Finanzausschuss
24.03.2021 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz hat mit Datum vom 
13.01.2021 zur Beschlussfassung im Rat den als Anlage beigefügten Antrag gestellt.

Die Verwaltung war zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Erstellung einer Projektskiz-
ze für das Förderprogramm KoMoNa („Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung 
der ökologischen Nachhaltigkeitziele in Strukturwandelregionen“) beschäftigt, welche 
unter Vorlage A80/008/2021, in der heutigen Sitzung behandelt wird und welche aus 
Sicht der Verwaltung mit der Erstellung einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie 
weitergehend erscheint.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzauschuss und Rat):
„...“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlage:
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz vom 
13.01.2021







Beschlussvorlage

Federführend:
Referat für Klimaschutz

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

RKS/009/2021
öffentlich

01.03.2021
Oliver Franz

Vorstellung der Energie- und CO2-Bilanz
Beratungsfolge:
Datum Gremium

17.03.2021 Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt

Tatbestand:
Hintergrund: 
2015 wurde im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzepts erstmals eine 
Energie- und CO2-Bilanz für Erkelenz auf der Datenbasis 2013 erstellt und Ziele be-
züglich der Energieeinsparung und der Reduktion der CO2-Emissionen definiert. 
Nach fünf Jahren wurde 2020 auf der Datenbasis von 2018 erneut Bilanz gezogen.

Energie- und CO2-Bilanzen dienen der Standortbestimmung auf dem Weg zur Errei-
chung der selbstgesteckten Klimaschutzziele und bieten die Möglichkeit zum Ver-
gleich mit anderen Kommunen. Die Bilanzen geben nur bedingt Auskunft bezüglich 
der unmittelbaren Wirkung lokaler Klimaschutzmaßnahmen, zeigen aber an, wie und 
bei welchen Verursachergruppen (Haushalte, Industrie, Handel, Verkehr,...) sich 
Verbräuche und Emissionen mittel- und langfristig entwickeln. Dabei sind die Ent-
wicklungen in der Regel das Ergebnis des Zusammenwirkens von lokalen und von 
übergeordneten Faktoren. Die quantitative Erfassung von Energieverbräuchen und 
CO2-Emissionen geben zudem Hinweise, wo Erfolge erzielt wurden und wo bei den 
Klimaschutzanstrengungen ggf. nachgesteuert werden muss. Das quantitative Con-
trolling mittels einer Bilanz ergänzt damit die qualitative Erfolgskontrolle einzelner 
Klimaschutzmaßnahmen durch die regelmäßigen Sachstandsberichte.

Die vorliegende Bilanz wurde in 2020 vom Institut NOWUM ENERGY der FH Aachen 
in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzreferat der Stadt Erkelenz erstellt. 

Ergebnisse: 
Die Ergebnisse der Bilanzierung werden von Prof. Dr.-Ing. Isabel Kuperjans von 
NOWUM ENERGY im Ausschuss vorgestellt. Wesentliche Erkenntnisse sind:
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Der Endenergieverbrauch ist im Zeitraum 2013-2018 im Stadtgebiet Erkelenz insge-
samt um vier Prozent gestiegen. Die Treibhausgasemissionen sind im gleichen Zeit-
raum um zwei Prozent gesunken. 

Der Endenergieverbrauch der Stadtverwaltung ist im gleichen Zeitraum um 14% und 
die Treibhausgasemissionen sind um 22% gesunken. Damit sinken die Energiever-
bräuche und Emissionen der kommunalen Verwaltung deutlich stärker als die der 
Gesamtstadt.

Die Produktion von erneuerbaren Energien (im wesentlichen Wind- und Sonnen-
strom) ist im Betrachtungszeitraum um zwei Prozentpunkte gestiegen. 33% des 
Strombedarfs auf dem Stadtgebiet in 2018 wurden bilanziell betrachtet durch lokal 
erzeugten, erneuerbaren Strom gedeckt, der ins Netz eingespeist wird. Nicht erfasst 
wurde der zusätzlich über Photovoltaik-Dachanlagen erzeugte erneuerbare Strom, 
der direkt vor Ort als Eigenstrom verbraucht wird und der zukünftig über die Mess-
größe der installierten Leistung in Kilowatt-Peak (kWp) betrachtet werden soll, um 
eine präzisere Verfolgung des Ausbaupfades zu ermöglichen. 

Bringt man die erfasste Produktion erneuerbarer Energien als vermiedene Emissio-
nen in Ansatz, so liegt der Rückgang der Nettoemissionen in 2018 gegenüber 2013 
bei rund 9%. Das im Klimaschutzkonzept definierte Ziel, bis 2020 die Nettoemissio-
nen um rund 12% gegenüber 2013 zu senken, wird damit voraussichtlich nicht er-
reicht werden. Die Emissionen sind bezogen auf die Bevölkerung in Erkelenz von 8,8 
Tonnen pro Einwohner in 2013 auf 8,5 Tonnen pro Einwohner in 2018 gesunken und 
liegen damit in etwa auf Höhe des Bundesdurchschnitts. 

Die Energie- und CO2-Bilanz wird ergänzt durch Handlungsempfehlungen des In-
stituts NOWUM ENERGY, wo und wie die Stadt Erkelenz steuernd eingreifen kann, 
um die lokale Klimabilanz in Richtung der nationalen Zielgröße der Klimaneutralität 
zu verbessern. Im Wesentlichen wurden drei Handlungsfelder identifiziert.

Zubau erneuerbarer Energien: Um in Erkelenz das nationale Klimaziel 2050 der hun-
dertprozentigen Deckung des Strombedarfs durch erneuerbare Energien auch auf 
lokaler Ebene zu erreichen, sollte der Windausbau um den Faktor 3,3 und der Pho-
tovoltaik -Ausbau um den Faktor 3 gesteigert werden, was angesichts der Repower-
ingmöglichkeiten auf den vorhandenen Windkonzentrationsflächen und der vorhan-
denen Dachflächen für Photovoltaik machbar ist. 

Reduktion des Diesel- und Benzinverbrauchs: Nach Einschätzung von NOWUM 
ENERGY können durch Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und 
erhöhte Fahrradnutzung die Gesamt-Emissionen der Stadt Erkelenz um mindestens 
14% gesenkt werden. In dem Verkehrssektor werden aber realistischerweise noch 
größere und notwendige Emissionsminderungen stark von nationalen und globalen 
Entwicklungen abhängen. 

Reduktion des Energiebedarfs von Gebäuden: Um die nationalen Klimaziele 2050 zu 
erreichen, müssen energetische Auflagen für Neubauten und eine deutliche Erhö-
hung der Sanierungsquote von bestehenden Wohn-und Nichtwohngebäuden im pri-
vaten und gewerblichen Bereich realisiert werden. Das impliziert, dass die Heizener-
gie klimaneutral sein muss und die Gebäude-Energieeffizienz besser als die gesetz-
lichen Vorgaben gemäß Gebäude-Energiegesetz ist. So sind notwendige Einsparun-
gen von rund 20% der aktuellen Emissionen in Erkelenz möglich. 

Insgesamt ließen sich mit den drei Maßnahmenpaketen 59% der Erkelenzer Emissi-
onen bis spätestens 2050 zurückführen. Bei Gewerbebetrieben und in der Industrie 
sind über die angesprochenen Reduktionen im Gebäude- und Verkehrsbereich hin-
aus, weitere Emissionsreduktionspotentiale vorhanden, die aber nicht separat be-
trachtet wurden.
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Fazit und weitere Vorgehensweise: 
Die Bilanz zeigt auf, dass die CO2-Emissionen in Erkelenz in den letzten fünf Jahren 
gesunken sind und erneuerbare Energien zugebaut wurden. 
Die Ergebnisse liegen allerdings hinter den im Klimaschutzkonzept 2015 definierten 
Zielen für 2020 zurück. Mit der bisherigen Geschwindigkeit des Ausbaus der erneu-
erbaren Energien wie auch der Rückführung der CO2-Emissionen sind zudem die 
nationalen und die internationalen Zielen nicht erreichbar, zu deren Einhaltung sich 
Erkelenz mit der 2019 verabschiedeten „Selbstverpflichtung für mehr Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit“ verpflichtet hat. Diese Verpflichtung impliziert, dass Erkelenz 
spätestens 2050 klimaneutral ist. 
Der Zielpfad zur Reduzierung der CO2-Emissionen muss daher angepasst und ein 
Leitbild entworfen werden, wie die langfristigen Ziele hin zur Klimaneutralität zu errei-
chen sind. 

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Die Energie- und CO2-Bilanz und die Ableitungen werden vom Ausschuss zur 
Kenntnis genommen.

Die Verwaltung wird beauftragt, einen Zielpfad zur Erreichung der Klimaneutralität 
und ein Leitbild zu Erreichung dieses Ziels zu erarbeiten.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine 



Beschlussvorlage

Federführend:
Referat für Klimaschutz

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

RKS/010/2021
öffentlich

01.03.2021
Oliver Franz

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz 
vom 18.11.2020: Förderung von Dachbegrünung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

17.03.2021 Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt

Tatbestand:
Die Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz hat mit Datum vom 
18.11.2020 folgenden Antrag zur Förderung von Dachbegrünung zur Beschlussfas-
sung im zuständigen Ausschuss/bzw. zur kommenden Sitzung des Rats gestellt. Der 
Antrag besteht aus zwei Punkten: 

„Die Verwaltung wird beauftragt, die Förderung von Dach- und Fassadenbegrünun-
gen in der Stadt Erkelenz für das kommende Haushaltsjahr zu erarbeiten. Förde-
rungsberechtigt sollen alle Besitzer und Bewohner von Immobilien in der Stadt Erke-
lenz sein.“

„Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept für die Begrünungen öffentlicher Dach-
flächen und Fassaden zu erstellen und Fördermittel des Landes NRW für dieses Pro-
jekt zu beantragen.“ 

Begründet wird der Antrag mit der Abmilderung der Folgen des Klimawandels durch 
Dach- und Fassadenbegrünungen. Mit der Förderung der Dachbegrünungen soll zu-
dem die Teilhabe an lokalen Klimaschutz- bzw. Klimaanpassungsmaßnahmen der 
Bürgerschaft unterstützt werden. Mit der Begrünung öffentlicher Liegenschaften soll 
die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen und dazu Mittel des Landes NRW beantra-
gen und nutzen.  

Stellungnahme der Verwaltung:
Zu Antragspunkt 1: Dach- und Fassadenbegrünung ist eine von vielen Möglichkeiten 
lokaler Klimaanpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen. Die Teilhabe der Bürger-
schaft beschränkt sich dabei allerdings stark auf den Personenkreis von Eigentümern 
geeigneter Gebäude. Um die breite Mitwirkung der Bürgerschaft an lokalen Klima-
schutz- bzw. Klimaanpassungsmaßnahmen durch Förderung zu unterstützen, emp-
fiehlt die Verwaltung daher ein breiter aufgestelltes Förderprogramm zu erarbeiten 
und im Haushalt 2022 einzuplanen. Ein solches Förderprogramm mit unterschiedli-
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chen Fördertatbeständen im Handlungsfeld Klimaschutz und Klimaanpassung“, wür-
de für einen größeren Teil der Bürgerschaft nutzbar sein und damit auch eine größe-
re Strahlkraft und Wirkung erzielen. Die Umsetzung eines solchen Förderprogramms 
verursacht allerdings Verwaltungsaufwand, der durch entsprechende Personalres-
sourcen abgedeckt werden muss.  

Die Verwaltung empfiehlt vor diesem Hintergrund, den vorliegenden Antrag zur För-
derung von Dachbegrünung abzuändern und die Verwaltung zu beauftragen, einen 
Vorschlag für ein „Förderprogramm für Klimaschutz- und Klimaanpassung“ in Erke-
lenz zu erarbeiten. 

Zu Antragspunkt 2: Das Land NRW fördert Dach- und Fassadenbegrünungen aktuell 
im Rahmen des Sonderprogramms „Klimaresilienz in Kommunen im Rahmen der 
Coronahilfe“. Die Förderung als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von bis zu 
100% beträgt maximal 100.000 Euro pro Gebäude. Die Erstellung von Konzepten 
wird nicht gefördert. Die Förderung ist vielmehr maßnahmenbezogen und das För-
derprogramm als Coronahilfe zeitlich eng begrenzt. Der Mittelabruf beim Fördermit-
telgeber muss bis spätestens zum 28.02.2022 erfolgen, der vollständige Verwen-
dungsnachweis nach Abschluss der Maßnahme bis 31.08.2022 vorliegen. Mit die-
sem zeitlichen Vorlauf ist die Erarbeitung eines Konzepts und ggf. die anschließende 
Projektplanung, Einreichung und Bewilligung der Förderunterlagen sowie die an-
schließende Ausschreibung und Umsetzung der Maßnahmen nicht leistbar. Um den 
durch die Förderbedingungen vorgegebenen Zeitrahmen einzuhalten, müsste zudem 
bereits in 2021 mit der Maßnahme begonnen werden, wofür keine Mittel im Haushalt 
2021 eingestellt sind.

Die Verwaltung empfiehlt vor diesem Hintergrund, den vorliegenden Antrag abzuän-
dern und die Verwaltung zu beauftragen, bei allen zukünftigen öffentlichen Neubau-
ten sowie größeren Sanierungsmaßnahmen von öffentlichen Liegenschaften stan-
dardmäßig die Machbarkeit von Dach- und Fassadenbegrünungen zu prüfen. 

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):

„…“

Finanzielle Auswirkungen:
Noch nicht bezifferbare Aufwendungen für externen Sachverstand zur Prüfung der 
Machbarkeit von Dach- und Fassadenbegrünungen.

Anlage:
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz mit Datum 
vom 18.11.2020







Beschlussvorlage

Federführend:
Baubetriebs- und Grünflächenamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 60/136/2021
öffentlich

23.02.2021
Amt 60 Stefan Heinrichs

Ersatzbeschaffung einer Kleinkehrmaschine für den Baubetriebshof
hier: Beschluss über die Beschaffung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

17.03.2021 Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt

Tatbestand:
Wie im Haushaltsplan 2021 unter der Maßnahme B01180104 vorgesehen, muss die 
in diesem Jahr 6 Jahre alte Kleinkehrmaschine Typ SWINGO 200+ ausgemustert 
und durch eine gleichartige Maschine ersetzt werden. Die Kehrmaschine hat mittler-
weile über 6.500 Betriebsstunden erreicht, was einer durchschnittlichen Jahreskehr-
leistung von fast 1.200 Betriebsstunden entspricht. Die Erfahrungen mit den bisheri-
gen Kehrmaschinen, (Bucher Typ Citycat-2000 XL, Schmidt Typ SWINGO) sowie 
aus den Erfahrungsaustauschen mit anderen Baubetriebshöfen zeigen, dass auf-
grund der hohen Betriebsstundenzahlen ab dem 6. Betriebsjahr mit erheblich stei-
gendem Unterhaltungsaufwand zu rechnen ist. So zeichnen sich auch bei der sich 
noch im Einsatz befindlichen Schmidt SWINGO bereits jetzt zukünftig notwendig 
werdende Instandsetzungsarbeiten ab, so dass eine Ersatzbeschaffung aus wirt-
schaftlichen Gründen dringend erforderlich ist. 

Die Kleinkehrmaschine ist tagtäglich im Einsatz und wird insbesondere in folgenden 
Bereichen eingesetzt:
- Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen nach den Bestimmungen der Straßen-

reinigungssatzung,
- Reinigung von Park und Einstellplätzen, Radwegen
- Winterdienst (Räumen und Streuen von Geh- und Radwegen)
- Gefahrenabwehr (Abkehren von Ölbindemitteln etc.)
- mechanische Wildkrautbeseitigung durch Einsatz spezieller Bürsten

Entsprechend sieht das Anforderungsprofil der Ersatzbeschaffung folgende Mindes-
tanforderungen vor:

- Kompaktkehrmaschine mit zwei oder drei Besen.
- Bedienerfreundliche programmunterstützte Bedienung.
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- Kehrgutbehälter aus Edelstahl oder gleichwertigem Material zur Aufnahme von 
Streusalz.

- Bürgersteige müssen befahren werden können.
- Gesamtgewicht: max. 4.500 kg
- Zuladung: ca. 1.600 kg
- Behältervolumen: ca. 2 m³
- Fahrgeschwindigkeit: ca. 40 - 50 km/h
- Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 9 - 12 km/h
- Kehrbreite: ca. 2.600 mm 

Mittlerweile bietet der Markt für Kleinkehrmaschinen auch einige vollelektrische Ma-
schinen an. Ein Test im vergangenen Jahr über mehrere Tage hat gezeigt, dass eine 
vollelektrische Kehrmaschine der konventionellen dieselbetriebenen Maschine leis-
tungsmäßig durchaus gleichwertig ist. Auch die Akkuleistung konnte durchaus über-
zeugen, so dass ein ganztägiger Einsatz zumindest im Bereich der Kernstadt unpro-
blematisch möglich war. Dennoch bedarf es der gleichzeitigen Beschaffung einer 
Schnellladestation, um bei ganztätigen Einsätzen auch die Außenorte abdecken zu 
können. Um einen praktischen Vergleich der angebotenen Kehrmaschinen durchfüh-
ren zu können, wird im Rahmen des Vergabeverfahrens eine Auftragsvergabe nur 
unter der Bedingung eines vorherigen mehrtätigen Tests durch eigene Mitarbeiter 
erfolgen.   

Die Anschaffungskosten für eine vollelektrische Kehrmaschine liegen allerdings deut-
lich höher als bei einer „normalen“ Kehrmaschine (105 T – 136 T Euro), teilweise 
weit mehr als doppelt so hoch (268 T – 330T Euro). Zurzeit gibt es aber auch in die-
sem Segment der Sonderfahrzeuge eine Förderung von elektrisch betriebenen Fahr-
zeugen. Das Förderprogramm sieht eine Förderung von 90 % der Mehrkosten vor. 
Die Mehrkosten für die Stadt würden sich somit unter Berücksichtigung der Förde-
rung auf max. 20.000 Euro belaufen. Der Förderantrag muss bis zum 31.03.2021 
gestellt werden. 

Die Verwaltung schlägt vor, einen entsprechenden Förderantrag zu stellen. Bei Be-
willigung der Förderung erfolgt die Anschaffung einer vollelektrischen Kehrmaschine, 
findet der Förderantrag keine Berücksichtigung, soll eine konventionelle Kleinkehr-
maschine angeschafft werden. 

Da die Anschaffung über 100.000 Euro netto liegt, erfolgt die Beschaffung nach den 
Bestimmungen der Vergabeverordnung im Rahmen einer öffentlichen Ausschrei-
bung, ggf. bei Überschreiten des Oberschwellenwertes im Rahmen eines europawei-
ten offenen Verfahrens. 

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Der Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt stimmt der Ersatzbe-
schaffung einer neuen Kleinkehrmaschine für den Baubetriebshof zu. Bei Bewilligung 
der zu beantragenden Förderung soll eine vollelektrische Kehrmaschine angeschafft 
werden. Findet der Förderantrag keine Berücksichtigung, soll eine konventionelle 
Kleinkehrmaschine angeschafft werden.“

Finanzielle Auswirkungen:
Im Haushaltsplan 2021 sind unter dem Maßnahmenkonten B 01180104 Haushalts-
mittel in Höhe von 230.000 Euro veranschlagt. Höhere Ausgaben werden ggf. durch 
höhere Fördereinnahmen kompensiert. 



Beschlussvorlage

Federführend:
Bauaufsichts- und Hochbauamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 63/341/2021
öffentlich

01.03.2021
Amt 63 Martin Fauck

Aufstockung Nysterbach-Grundschule Lövenich
hier: Baubeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium

17.03.2021 Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt

Tatbestand:
Die Nysterbach-Grundschule Lövenich wurde als achtklassige Volksschule mit Bau-
genehmigung in den 1950er Jahren errichtet. Nachdem im Jahr 2008 die ehemalige 
Hausmeisterwohnung als Standort des Offenen Ganztags (OGS) ausgebaut wurde, 
erfolgte im Jahr 2019 eine Erweiterung der OGS, um ausreichend Raum für die 
Nachfrage nach Plätzen im Offen Ganztag anbieten zu können.

Aufgrund steigender Schülerzahlen besteht an der Nysterbach-Grundschule Löve-
nich nunmehr auch ein erhöhter Raumbedarf im Bereich der Klassen. Um den aku-
ten Raumbedarf zu decken, wurde die im Untergeschoss gelegene Bibliothek vor-
übergehend als Klassenraum hergerichtet. Da perspektivisch wieder eine durchgän-
gige Zweizügigkeit gebildet wird, besteht der Bedarf an zwei zusätzlichen Klassen-
räumen. 

Zudem handelt es sich bei der Nysterbach-Grundschule um einen Standort des ge-
meinsamen Lernens, dies erfordert Räume zur Differenzierung, die im Bestand ins-
gesamt fehlen. 

Um nicht das ohnehin begrenzte Angebot des Schulhofes weiter einzuschränken, 
soll die Erweiterung als Aufstockung auf der vorhandenen Pausenhalle erfolgen. Die 
zwei zusätzlichen Klassen sowie zwei notwendige Differenzierungsräume werden 
dabei von der zentralen Eingangshalle aus erschlossen.

Die Planung bietet zwei Klassenräume mit jeweils rund 57 m² Fläche sowie einen 
Differenzierungsraum mit rund 28 m² und einen weiteren mit rund 18 m². Den Räu-
men ist ein Flur vorgelagert. Die Erschließung erfolgt über eine neue Verbindungs-
brücke in der Eingangshalle sowie einen gläsernen Verbindungsgang.
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Dabei soll gestalterisch die Aufstockung sowohl des Offene Ganztags als auch die 
parallel geplante Erweiterung der Kindertagesstätte aufgegriffen werden, so dass 
diese drei Maßnahmen dann gemeinsam mit dem älteren Gebäudebestand ein En-
semble bilden. Nach statischer Ertüchtigung der Pausenhalle sollen die Klassen und 
Differenzierungsräume dann in Holz- Modulbauweise mit einer Fassade aus Hoch-
druck – Schichtpressstoffplatten (Trespa) in gleichem Farbton der OGS Aufstockung 
erfolgen.

Die Maßnahme wurde eingehend mit der Schule und dem Behindertenbeauftragten 
der Stadt Erkelenz abgestimmt.

In den Haushalt 2021 wurden sind Mittel in Höhe von 780.000,- € für die Umsetzung 
des Vorhabens eingestellt. Dazu wurden Fördermittel des Kommunalinvestitionsför-
derungsgesetzes eingeplant.

Der Baubeginn ist für den Sommer (alternativ Herbst) 2021, der Abschluss der Bau-
maßnahme im Jahr 2022 geplant. 

Die Planung soll in der Sitzung vom 17.03.2021 durch das Hochbauamt dem Aus-
schuss anhand von Plänen erläutert werden.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Die Baumaßnahme soll entsprechend der Planung des Hochbauamtes realisiert 
werden.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca.  780.000,00  EURO.

Die erforderlichen Mittel stehen als Ausgabe-/ Verpflichtungsermächtigung 
im Haushaltsplan unter der Haushaltsstelle H03010019 „Aufstockung Nysterbach-
Grundschule“ zur Verfügung.



Beschlussvorlage

Federführend:
Bauaufsichts- und Hochbauamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 63/342/2021
öffentlich

01.03.2021
Amt 63 Martin Fauck

Erweiterung Kindergarten Lövenich
hier: Baubeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium

17.03.2021 Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt

Tatbestand:
Der Kindergarten Am Lerchenpfad in Lövenich wurde als zweigruppiger Kindergarten 
mit Mehrzweckraum mit Baugenehmigung aus dem Jahr 1992 nach Plänen des Ar-
chitekturbüros Grafen errichtet. In den Jahren 2011/2012 wurde eine erste Erweite-
rung um zwei Gruppennebenräume vorgenommen, um Schlafräume für die Einrich-
tung zu erhalten.

Aufgrund steigender Anmeldezahlen sowohl im Bereich der Ü 3 Kinder als auch im 
Bereich U3 im Bereich Lövenich, Katzem und Kleinbouslar besteht der dringende 
Bedarf, weitere Betreuungskapazitäten zu schaffen. Dazu sollten nach Wunsch des 
Jugendamtes zwei weitere Gruppen realisiert werden. Das Hochbauamt hat darauf 
die Möglichkeiten einer Erweiterung analysiert.

Bereits heute ist das Grundstück mit ca. 1.550 m², davon ca. 740 m² für das Außen-
gelände knapp bemessen, so dass eine Erweiterung in das Außengelände oder in 
Richtung Bolzplatz nicht weiter verfolgt wurde. Aus der Gebäudegeometrie ergibt 
sich vielmehr eine Erweiterungsoption in westliche Richtung / Teilfläche des Schulho-
fes der Nysterbach-Grundschule. 

In diesem Bereich verläuft derzeit eine Grünfläche mit einem Weg von der Ortsmitte 
Lövenich zu dem Bolzplatz. Die Erweiterung der Kita soll nun innerhalb dieser Grün-
fläche erfolgen, so dass nur noch ein schmaler Weg als Erschließung des Bolzplat-
zes verbleibt. Der Schulhof selbst bleibt in der Größe unverändert.

Geplant ist nun ein zweigeschossiger Erweiterungsbau, der in beiden Geschossen 
Raum bietet für jeweils einen Gruppenraum von ca. 52 m², zwei Gruppennebenräu-
me mit ca. 16 m² sowie Toilettenräume, Abstellmöglichkeiten und Garderoben. Im 
erdgeschossigen Verbindungsbau sollen zudem der bisher in der Einrichtung fehlen-
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de Personalraum und ein barrierefreies WC angeordnet werden. Damit wird ein bar-
rierefreies Angebot wenigstens für die drei erdgeschossigen Gruppen ermöglicht.

Die Gruppe im Erdgeschoss verfügt über eine ebenerdige Anbindung an das Außen-
gelände der Kita und könnte zudem optional einen eigenen kleinen Freibereich vor 
dem Gruppenraum  in Richtung der Straße Am Lerchenpfad erhalten. Die Gruppe im 
Obergeschoss erhält eine Außentreppe zu dem Außengelände der Kita und eine wei-
tere Treppe als zweiten Rettungsweg.

Die Planung verfolgt den Ansatz, durch die Aufstockung gestalterisch sowohl die 
parallel geplante Erweiterung der Grundschule  als auch die bereits realisierte Erwei-
terung des offene Ganztags der Grundschule Lövenich aufzugreifen werden, so dass 
diese drei Maßnahmen dann gemeinsam mit dem älteren Gebäudebestand ein En-
semble bilden. Die Baumaßnahme soll in Holz- Modulbauweise mit einer Fassade 
aus Hochdruck – Schichtpressstoffplatten (Trespa) in gleichem Farbton der Aufsto-
ckung des OGS Bereichs der Grundschule erfolgen.

Die Maßnahme wurde eingehend mit der Kindertagesstätte und dem Behindertenbe-
auftragten der Stadt Erkelenz abgestimmt.

In den Haushalt 2021 wurden sind Mittel in Höhe von 850.000,- € für die Umsetzung 
des Vorhabens eingestellt. Dazu wurden Fördermittel aus dem Programm „Kita In-
vestitionsprogramm NRW 2025 eingeplant.

Der Baubeginn ist für den Sommer (alternativ Herbst) 2021, der Abschluss der Bau-
maßnahme im Jahr 2022 geplant. 

Die Planung soll in der Sitzung vom 17.03.2021 durch das Hochbauamt dem Aus-
schuss anhand von Plänen erläutert werden.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Die Baumaßnahme soll entsprechend der Planung des Hochbauamtes realisiert 
werden.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca.  850.000,00  EURO.

Die erforderlichen Mittel stehen als Ausgabe-/ Verpflichtungsermächtigung 
im Haushaltsplan unter der Haushaltsstelle H 06020902 „Erweiterung Kindertages-
stätte Lövenich“ zur Verfügung.



Beschlussvorlage

Federführend:
Bauaufsichts- und Hochbauamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 63/343/2021
öffentlich

01.03.2021
Amt 63 Martin Fauck

Neubau eines Asylbewerberheims in Neuhaus
hier: Baubeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium

17.03.2021 Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt

Tatbestand:
Im Jahre 2016 wurden im Bereich Neuhaus die alten Obdachunterkünfte durch einen 
neues zweigeschossiges Gebäude  in Holz- Modulbauweise mit einer Fassade aus 
Hochdruck – Schichtpressstoffplatten (Trespa) in realisiert. Dafür wurde gemeinsam 
mit der Firma Derix ein Gebäude entwickelt, dass je zwei Räume mit einem gemein-
samen Bad verbindet, da gerade diese Gemeinschaftseinrichtungen wie Duschen 
und Toiletten in der Praxis zu erheblichen Problemen geführt hatten.

Ergänzend wurden im 2016 an drei Standorten temporäre Containeranlagen zur Un-
terbringung von Asylsuchenden errichtet, die entsprechenden Mietverträge laufen 
zunächst im August dieses Jahres aus, sollen aber um ein weiteres Jahr verlängert 
werden. Im Jahr 2022 ist dann der Rückbau dieser Anlagen geplant.

Die neue Einrichtung in Neuhaus hat sich sowohl von der Grundrissaufteilung als 
auch von der baulichen Struktur bewährt und bietet eine angemessene Qualität für 
die Bewohnerinnen und Bewohner.

Als Ersatz ist dafür die Erweiterung der bestehenden Anlage in Neuhaus geplant. 
Dabei soll zunächst die bewährte Struktur des im Jahr 2016 errichteten Gebäudes 
aufgegriffen werden. Geplant sind in dem zweigeschossigen Bau somit 20 Wohn-
räume mit insgesamt 10 von jeweils zwei Räumen aus nutzbaren Bädern sowie die 
notwendigen Technikräume.

Darüber hinaus soll in dem Bereich zwischen der neuen Anlage und dem Gebäude 
aus dem Jahr 2016 ein weiterer Bereich entstehen, der einen Gemeinschaftsraum 
von knapp 60 m² mit Toiletten sowie eine kleine Kochzeile vorsieht. Dieser Raum 
steht dann für vielfältige Zwecke wie z.B. Freizeitaktionen oder Hausaufgabenhilfe 
zur Verfügung. Weiter geplant ist die Einrichtung eines kleinen Bürobereichs mit ei-
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genen Toiletten und einer Teeküche für betreuungspersonal oder Beratungsgesprä-
che. Schließlich ist ein Raum geplant, der zu verschiedenen Zwecken, z.B. als 
Wasch- und Trockenraum genutzt werden kann.

Zwischen dem alten und neuen Baukörper entsteht zudem ein kleiner Freibereich mit 
Anbindung an den Gemeinschaftsraum und den rückwärtigen Freibereich.

Gestalterisch soll die Erweiterung die Baumaßnahme aus dem Jahr 2016 aufgreifen, 
mit der Gemeinschaftszone in der Mitte jedoch einen gestalterischen Akzent erhal-
ten. Auch der neue Baukörper soll in Holz- Modulbauweise mit einer Fassade aus 
Hochdruck – Schichtpressstoffplatten (Trespa) erfolgen.

In den Haushalt 2021 wurden sind Mittel in Höhe von 2.500.000,- € für die Umset-
zung des Vorhabens eingestellt. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2022 ausgeführt 
werden. Aufgrund der vorgesehenen Ausschreibung als fertige Module soll das Aus-
schreibungs- und Vergabeverfahren jedoch nunmehr gestartet werden. 

Die Planung soll in der Sitzung vom 17.03.2021 durch das Hochbauamt dem Aus-
schuss anhand von Plänen erläutert werden.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Die Baumaßnahme soll entsprechend der Planung des Hochbauamtes realisiert 
werden.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca.  2.500.000,00  EURO.

Die erforderlichen Mittel stehen als Ausgabe-/ Verpflichtungsermächtigung 
im Haushaltsplan unter der Haushaltsstelle H 10060303 „Neubau eines Asylbewer-
berheims in Neuhaus“ zur Verfügung.



Beschlussvorlage

Federführend:
Techn. Beigeordneter

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

/009/2021
öffentlich

16.02.2021
Dezernat III Techn. Beig. 
Ansgar Lurweg

Straßenausbau, Information und Bürgerbeteiligung
10-Schritte-Modell Erkelenz
hier: Änderung durch neue Vorgaben des Kommunalabgabenge-
setzes NRW
Beratungsfolge:
Datum Gremium

17.03.2021 Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt
18.03.2021 Haupt- und Finanzausschuss
24.03.2021 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Der Rat der Stadt Erkelenz hat in seiner Sitzung am 27.02.2013 das „10-Schritte-
Modell Erkelenz“ als Informationsmodell und Leitlinie für die Beteiligung der betroffe-
nen Bürger bei Straßenbaumaßnahmen, bei denen Beiträge nach dem Kommunal-
abgabengesetz erhoben werden müssen, beschlossen.

Vorausgegangen waren über Jahre hinweg unbefriedigende Diskussionsergebnisse 
auf Seiten der Erkelenzer Bürger, aber auch auf Seiten der Politik und der Verwal-
tung, im Zusammenhang mit den Straßenbaumaßnahmen die nach Kommunalabga-
bengesetzt NRW zwingend zu Anliegerbeitragsveranlagung führen. Seinerzeit wurde 
in Erkelenz schon erkannt, dass es für diese Fälle eines strukturierten Beteiligungs- 
und Informationsprozesses bedarf, der mit dem „10-Schritte-Modell Erkelenz“ als Er-
kelenzer Lösung gefunden wurde und in den vergangenen Jahren für alle Seiten 
sehr gut funktioniert hat.

Die trotzdem weitergehenden allgemeinen Diskussionen auf Landesebene zum 
Kommunalabgabengesetz haben im Jahr 2019 dazu geführt, dass die Landesregie-
rung eine Novellierung des KAG NRW umgesetzt hat, die vor allem zwei Dinge be-
wirken soll: Eine frühzeitige Information der Betroffenen und niedrigere Beiträge für 
die Betroffenen. Die niedrigeren Beiträge werden über ein Fördermodell des Landes 
NRW für die Kommunen bzw. die Betroffenen finanziert und führen im Regelfall zu 
einer Halbierung der Beitragssätze. Die frühzeitige Information soll in Form eines er-
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gänzenden „§ 8 a, Ergänzende Vorschriften für die Durchführung von Straßenaus-
baumaßnahmen und über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen“ sichergestellt 
werden. Der neue § 8 a verpflichtet die Kommunen u. a. ein gemeindliches Straßen- 
und Wegekonzept zu erstellen und „frühzeitig eine Versammlung der von dem Vor-
haben betroffenen Grundstückeigentümerinnen und -eigentümer (verbindliche Anlie-
gerversammlung) durchzuführen“ und die „rechtlichen, technischen und wirtschaftli-
chen Gegebenheiten vorzustellen“. „Über das Ergebnis der verbindlichen Anlieger-
versammlung ist die Vertretung der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes vor 
Beschlussfassung über die Durchführung einer Straßenausbaumaßnahme zu in-
formieren.“

Das „10-Schritte-Modell Erkelenz“ hat bisher unter Schritt 9 auch eine Informations-
veranstaltung der Anlieger vorgesehen, bei der der aktuelle Planungsstand nach der 
Beschlussfassung und die Beitragsveranlagung im Mittelpunkt standen. Die eigentli-
che Bürgerinformation und Beteiligung erfolgte unter Schritt 6, zwar vor einer Be-
schlussfassung im zuständigen Gremien mit der Versendung der Planunterlagen an 
die Grundstückseigentümer, Möglichkeit zur schriftlichen Äußerung, Aushängung der 
Planunterlagen und Gesprächstermine im Tiefbaumt, etc., allerdings mit der Folge, 
dass das Modell so nicht mehr dem neuen § 8a des KAG entspricht, weil zusätzlich 
eine verbindliche Anliegerversammlung vor Beschlussfassung vorgeschrieben wird. 
Es ist an dieser Stelle müßig darüber zu diskutieren, welche Regelung zu einer bes-
seren Information der Eigentümer führt. Der Gesetzgeber hat den Punkt im neuen § 
8 a verankert und der ist so umzusetzen. 

Vor dem Hintergrund der guten Erfahrungen mit dem „10-Schritte-Modell Erkelenz“ in 
den vergangen Jahren schlägt die Verwaltung vor, die Grundstruktur des Modells 
beizubehalten und den Schritt 6 „Bürgerbeteiligung“ um den Spiegelstrich „verbindli-
che Anliegerversammlung nach § 8 a KAG NRW zu ergänzen. Diese würde dann 
zukünftig am Ende der offiziellen Beteiligungsphase zusätzlich durchgeführt. Alle an-
deren Schritte, vor allem im Hinblick auf die sehr frühzeitige Information an die 
Grundstückseigentümer haben sich bisher ausdrücklich bewährt und sollen weiterhin 
beibehalten werden.

Für „geringfügige Straßenausbaumaßnahmen“ sieht der § 8 a KAG NRW aus-
nahmsweise einen Wegfall der verbindlichen Anliegerversammlung vor. „In diesem 
Fall kann die verbindliche Anliegerversammlung durch Beschluss der kommunalen 
Vertretung durch ein anderes Beteiligungsverfahren ersetzt werden.“ Hierunter sind 
für Erkelenz vor allem die beitragsfähigen Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der 
Straßenbeleuchtung zu fassen. Entsprechend wird auch in der Gesetzesbegründung 
zum neuen § 8 a KAG „geringfügig“ dahingehend definiert, dass „„….vom Umfang 
der Maßnahme her und/oder von dem mit ihnen verbundenen Aufwand [der Stra-
ßenausbaumaßnahme] keine wesentliche Bedeutung zukommt (zum Beispiel Aus-
tausch der Straßenbeleuchtung)...“. Da die betroffenen Grundstückseigentümer auch 
jetzt bereits schon frühzeitig über die anstehenden Maßnahmen schriftlich informiert 
werden und alle Maßnahmen auch Bestandteil des vom Rat verabschiedeten Stra-
ßen- und Wegekonzeptes sind, schlägt die Verwaltung vor, es bei dem bisherigen 
Informations- und Beteiligungsverfahren zu belassen und in diesen Fällen auf die 
verbindliche Anliegerversammlung zu verzichten.

Aus Sicht der Verwaltung ist auch mit den vorgeschlagenen Änderungen im Zusam-
menhang mit der Novellierung des KAG NRW für alle Beteiligten (Grundstückseigen-
tümer, Politik, Verwaltung) ein verlässlicher und transparenter Prozess vorhanden, 
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der weiterhin eine möglichst frühzeitige Information und Beteiligung der betroffenen 
Grundstückseigentümer verbindlich sicherstellt. 

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Haupt- und Finanzausschuss und Rat):
„Das „10-Schritte-Modell Erkelenz“ als Informationsmodell und Leitlinie für die Betei-
ligung der betroffenen Bürger bei Straßenbaumaßnahmen, bei denen Beiträge nach 
dem Kommunalabgabengesetz erhoben werden müssen, wird unter Schritt 6 um den 
Spiegelstrich „verbindliche Anliegerversammlung nach § 8a KAG NRW“ ergänzt. 

Für „geringfügige Straßenausbaumaßnahmen“, hier vor allem die beitragsfähigen 
Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung, wird auf die verbindli-
che Anliegerversammlung verzichtet und die erforderliche Beteiligung der Grund-
stückseigentümer durch eine frühzeitige schriftliche Information sichergestellt.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage:
„10-Schritte-Modell Erkelenz“ in der Neufassung aus März 2021



03/2021 1 

Straßenausbau, Information und 
Bürgerbeteiligung 



10-Schritte-Modell Erkelenz 
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„10-Schritte-Modell Erkelenz“ 
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Schritt 1 Verwaltung stellt Bedarf fest, 
Aufnahme der Maßnahme in die 
mittelfristige Finanzplanung im Haushalt 

Anschreiben an Grundstückeigentümer im 
Vorjahr der geplanten Maßnahme 
 
-      Hinweis, dass Maßnahme in der mittelfristigen  
       Finanzplanung der Stadt für das Jahr ……..steht 
- Hinweis auf Art der Maßnahme, Kanal, Straße 
- Hinweis auf KAG-Veranlagung, ggfls. Kostenbeispiel 
- Hinweis auf Wichtigkeit der frühzeitigen 

Bürgerinformation als Anliegen der Stadt Erkelenz 
- Hinweis auf die Möglichkeit, sich bei der Planung mit 

einzubringen 
- Hinweis auf geplante Zeitachse des Verfahrens 
- Hinweis auf Information der Mieter 

Schritt 2 
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Verabschiedung des Haushaltes für das 
kommende Jahr,  
Mittelbereitstellung durch den Rat  

Schritt 3 

Schritt 4 Erneutes Anschreiben an Grundstückeigentümer 
 
- Hinweis, dass Mittel für die Maßnahme bereitgestellt  
       wurden und die Maßnahme ………durchgeführt werden soll 
- Hinweis auf Art der Maßnahme, Kanal, Straße 
- Erneuter Hinweis auf KAG-Veranlagung, ggfls. Kostenbeispiel 
- Hinweis auf Planungsablauf 
- Hinweis auf die Möglichkeit, sich bei der Planung mit einzubringen 

Schritt 5 Vorbereitung der Planung im Tiefbauamt, 
Erstellung Planentwurf 
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Bürgerbeteiligung 
 

- Versendung der Planunterlagen an Grundstückseigentümer 
- Möglichkeit zur schriftlichen Äußerung 
- Aushängung der Planung im Tiefbauamt, Information zu den 

üblichen Verwaltungszeiten 
- Information über den weiteren Planungsablauf (Sitzungstermin, 

geplanter Baubeginn, etc.) 
-      verbindliche Anliegerversammlung nach § 8a KAG NRW 

 

Schritt 6 

Schritt 7 Auswertung der Beteiligung und Abwägung, 
ggfls. Änderung der Planung 

Schritt 8 Beschluss der Planung durch den Bau- und 
Betriebsausschuss (mit Anlieger- und BZA-Beteiligung) 

Schritt 9 Informationsveranstaltung 
- Aktueller Planungsstand 
- Beitragsveranlagung 

Schritt 10 Baubeginn 



TIEFBAUAMT 
 
Stadt Erkelenz 
Tiefbauamt, 
Johannismarkt 17 
Telefon: 02431 85-0 
info@erkelenz.de 
 



Beschlussvorlage

Federführend:
Tiefbauamt/ Städt. Abwasserbetrieb

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 66/428/2021
öffentlich

24.02.2021
Amt 66 Bernhard Rembarz

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz 
vom 13.02.2021: Antrag zur Kontrolle von Bächen an Pumpwerken, 
Regenrückhaltebecken und Regenüberlaufbecken des Niersverban-
des und des Schwalm-Nette Verbandes sowie an dem Drosselbecken 
am Wockerather Fließ nach länger anhaltenden oder Starkregener-
eignissen auf Fäkalienaustritte
Beratungsfolge:
Datum Gremium

17.03.2021 Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt

Tatbestand:
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt mit Datum vom 13.02.2021 nachfolgenden 
Antrag:
„Die Verwaltung wird die Bäche an den Pumpwerken, Regenrückhaltebecken und 
Regenüberlaufbecken des Niersverbandes und des Schwalm-Nette Verbandes so-
wie an dem Drosselbecken am Wockerather Fließ nach länger anhaltenden oder 
Starkregenereignissen nach Fäkalienaustritten kontrollieren.“

Als Begründung wird i. W. angeführt, dass davon ausgegangen wird, dass die vor-
handenen Entwässerungseinrichtungen / Sonderbauwerke überlastet sind und es bei 
entsprechenden Witterungslagen zu einem unzulässigen Austrag von Schmutzstof-
fen wie Toilettenpapier oder Kosmetik- und Hygieneartikel kommt.
Ferner wird angemerkt, dass hierauf bereits mehrfach hingewiesen worden wäre und 
es keine Berichte darüber gäbe, ob etwas verändert bzw. verbessert wurde.

Hierzu ist festzustellen:

Die Entwässerungseinrichtungen bestehend aus dem Kanalnetz mit den entspre-
chenden Sonderbauwerken, den Gräben und Fließen sowie den Gewässern befin-
den sich in einem genehmigungsrechtlich und technisch zulässigen bzw. guten Zu-
stand und werden kontinuierlich weiterentwickelt.
Aktuell sind hierzu z.B. die beiden neuen Retentionsbodenfilter Erkelenz Mitte und in 
Schwanenberg nachgeschaltet zu bestehenden Regenüberlaufbecken zu nennen. Im 
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Rahmen der Sachstandsberichte sowie bei den entsprechenden Baubeschlüssen im 
zuständigen Ausschuss wird hierüber regelmäßig informiert.

Ferner wird im Rahmen der vorgeschriebenen Berichtspflichten an die Überwa-
chungsbehörden regelmäßig berichtet und der Zustand der Entwässerungseinrich-
tungen protokolliert. Dies wird seitens der Überwachungsbehörden (Bezirksregierun-
gen) veröffentlicht (ELWAS).

Für die Anpassung der Netze an verschärfte genehmigungsrechtliche Anforderungen 
sowie der Sanierung des alternden Kanalnetzes wird gemeinsam mit der Überwa-
chungsbehörde ein Sanierungsfahrplan, das sogenannte Abwasserbeseitigungskon-
zept in sechsjährigem Turnus aufgestellt und jährlich fortgeschrieben. Basis für ein 
solches Konzept ist ein sogenannter Generalentwässerungsplan der in der Regel alle 
12 Jahre neu aufgestellt oder fortgeschrieben wird.

Die Stadt Erkelenz stellt seit Ende 2020 einen neuen Generalentwässerungsplan 
(GEP) auf und erstellt auf dieser Basis ein fortgeschriebenes Abwasserbeseitigungs-
konzept (ABK) in Abstimmung mit den Überwachungsbehörden. Parallel und darüber 
hinaus werden in einem gesonderten Projekt aufbauend auf den Grundlagen und 
Berechnungen des GEP sogenannte Starkregenrisikomanagementkarten erarbeitet, 
die die Ableitungssituationen bei Extremregenwetterereignissen darstellen. Ziel ist 
hier, weitergehende Schutzmaßnahmen im Rahmen der durchzuführenden Sanie-
rungsmaßnahmen im Netz zu integrieren und somit Kosten für isolierte Hochwasser- 
und Sturzflutvorsorge zu minimieren -> bei wirksameren Ergebnissen.

Zum Thema Mischwasserentlastungen in Gräben und Fließe ist festzustellen:

Die bestehenden Sonderbauwerke in den Mischsystemen (hierbei vornehmlich die 
Regenüberlaufbecken, RÜB), entsprechen den genehmigungsrechtlichen Anforde-
rungen. Besondere Sieb- oder Rückhaltesysteme für Schwemmgut sind bisher nicht 
vorgeschrieben. Das Problem der Austragung von Rechengut aus den Mischwasser-
entlastungen ist bekannt und zulässig, unabhängig vom Betreiber (Niersverband o. 
Stadt).
Hinweis: Die Fließgewässer in den Bereichen der Wasser- und Bodenverbände, 
Schwalmverband (ohne Nette) und des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER) werden 
von diesen auch unterhalten. Im Einzugsgebiet des Niersverbandes werden aufgrund 
der sondergesetzlichen Grundlagen alle Gräben und Fließe im Gemeindegebiet von 
der Stadt Erkelenz unterhalten. Bei diesen Fließgewässern sind mittlerweile keine 
Bäche mit dauernder, natürlicher Wasserführung mehr vorhanden. Ferner sind auf 
Basis der sondergesetzlichen Grundlagen (Niersverbandsgesetz) die Sonderbau-
werke zur Niederschlagswasserbehandlung vom Niersverband übernommen worden.

Die in der Unterhaltung der Stadt befindlichen Gräben und Fließe werden regelmäßig 
und besonders nach Starkregenereignissen durch den Bauhof kontrolliert und soweit 
möglich bzw. erforderlich gereinigt. Ferner werden regelmäßig Abflusshindernisse 
beseitigt. Diese Kontrollen können ressourcenbedingt nur sukzessive erfolgen, so 
dass es durchaus mehrere Tage dauern kann bis zur Kontrolle und etwaiger Reini-
gung / Räumung.

Die Nachrüstung von Rückhaltesystemen ist teilweise, je nach Bauart der Becken, 
technisch sehr anspruchsvoll und kostenintensiv. Die zurückgehaltenen Schwebstof-
fe sollten nicht vor Ort entnommen werden müssen, um kostenintensive Betriebs-
stellen mit frostgefährdeten Sammel- und Abfuhrstellen zu vermeiden. Die Rückfüh-
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rung des Rechengutes in den Abwasserstrom ist an vielen Stellen technisch nicht 
möglich und würde somit im Bauwerk verbleiben. Diese Ablagerungen wären dann 
händisch aus dem Bauwerk zu entfernen. Hier ist bisher die nachträgliche Reinigung 
der Böschungen in den Gräben und Fließen die sinnvollste Lösung und entspricht 
dem Stand der Technik. 
Besondere Anforderungen an die Gräben und Fließe der Stadt Erkelenz bestehen 
derzeit nicht, da diese in der Regel trockenfallen und somit keine Gewässer sind. Es 
kann sich hier keine Fließgewässerflora und -fauna ausbilden.

Im Zuge der Weiterentwicklung und Optimierung des Entwässerungssystems werden 
derzeit dennoch an prägnanten Abwasserbetriebsstellen die technischen Möglichkei-
ten einer Nachrüstung untersucht.

Die Verwaltung hat somit bereits dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
entsprochen.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Die Verwaltung wird beauftragt, die Bäche an den Pumpwerken, Regenrückhaltebe-
cken und Regenüberlaufbecken des Niersverbandes und des Schwalm-Nette Ver-
bandes sowie an dem Drosselbecken am Wockerather Fließ nach länger anhalten-
den oder Starkregenereignissen nach Fäkalienaustritten zu kontrollieren.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage:
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 13.02.2021
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Bündnis 90/Die Grünen - Ratsfraktion - 41812 Erkelenz

Franziskanerplatz 9

An den Bürgermeister der Stadt Erkelenz,
Herrn Stephan Muckel

Erkelenz, den 1 3.02.2021

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz

Der Rat der Stadt Erkelenz beschließt: die Verwaltung wird die Bäche an den Pumpwer-
ken, Regenrückhaltebecken und Regenüberlaufbecken des Niersverbandes und des
Schwalm-Nette Verbandes sowie an dem Drosselbecken am Wockerather Fließ nach
länger anhaltenden oder Starkregenereignissen nach Fäkalienaustritten kontrollieren.

Begründung:

Die Verunreinigung vieler Oberflächengewässer durch Nitrate, aber auch durch Fäkalien,
sind nicht hinzunehm en. Zu den Verursachern dieser Verunreinigungen gehört nach gän-
giger Meinung sicherlich auch die Gülledüngung durch die Landwirtschaft. Trotzdem ist
es ein großes Argernis, wenn in den Bächen nach anhaltenden oder Starkregenereignis-
sen unter anderem Toilettenpapier oder Kosmetik- und Hygieneartikel in der Uferbö-
schung hängen. Dieses Problem kann bei Mischwasserkanalsystemen, wie sie in Er-
kelenz vorhanden sind, auftreten.

Hier deutet einiges darauf hin, dass die Regenrückhaltesysteme bei diesen Regenereig-
nissen überfordert sind. Die Stadt Erkelenz wurde in den vergangenen Jahren von Land-
wirtschaft und Anwohner mehrmals auf diese Überforderung der Systeme hingewiesen.
Allerdings gab es keine Berichte darüber, dass etwas verändert bzw. verbessert wurde.
Solche Verfahrensabläufe sind weder dem Bürger noch der Umwelt zuzumuten. Ledig-
lich eine umfassende Problemerfassung und anschließende Systemanalyse können eine
Grundlage für eine notwendige Verbesserung der Situation sein.

Mit freundlichen Grüßen

/+'-U0J' 6#ffi,'q

Hans-Josef Dederichs
Fraktio nsvorsitzender

Beate Schirrmeister-Heinen
Stellv. Fraktionsvorsitzende



Beschlussvorlage

Federführend:
Tiefbauamt/ Städt. Abwasserbetrieb

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 66/429/2021
öffentlich

23.02.2021
Amt 66 Ralf Drießen

Erneuerung Straßenbeleuchtung (KAG)
Granterath, Heerstraße
hier: Baubeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium

17.03.2021 Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt

Tatbestand:
Bereits im Jahr 2016 wurde durch den StaBaWiBe die energetische Sanierung der 
Straßenbeleuchtung in Erkelenz beschlossen.

Mit Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes und der damit zusammen-
hängenden Planungskonkretisierung sowie unter Berücksichtigung anderer Maß-
nahmen Dritter (Versorger Gas, Wasser, Strom) ist festzustellen, dass über die ur-
sprünglich aufgestellte Liste hinaus zusätzliche Investitionsmaßnahmen umzusetzen 
sind.

Die nachfolgend aufgeführte Maßnahme ist aufgrund des Alters und Zustandes der 
Anlage erforderlich – eine Kostenbeteiligung der Anlieger ist auf Grundlage des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) und des örtlichen Satzungsrechts geboten.

Ortslage Granterath, Heerstraße
Die Lampen im nun zu sanierenden Bereich sind ca. 50 Jahre alt; zur Zeit sind 
Leuchtstoffröhren verbaut.

Die Auswahl der Sanierungsstandorte und die Begründung für das jeweilige Vorge-
hen deckt sich mit den im Beschluss vom 01.03.2016 aufgeführten Tatbeständen. 
Auf eine Wiederholung an dieser Stelle wird verzichtet.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Die Sanierung der vorgenannten Straßenbeleuchtungsanlage erfolgt mit Veranla-
gung KAG auf Grundlage des durch den Konzessionsträger vorgelegten Angebotes.
Die Verwaltung wird mit der entsprechenden Umsetzung beauftragt.“ 
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Finanzielle Auswirkungen:
Für die Beleuchtungsmaßnahme ist die benötigte und aufgeführte Investivsumme auf 
dem Konto E 12024006 in Höhe von 50.000,00 Euro bereitgestellt.



Beschlussvorlage

Federführend:
Tiefbauamt/ Städt. Abwasserbetrieb

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 66/430/2021
öffentlich

23.02.2021
Amt 66 Ralf Drießen

Erneuerung Straßenbeleuchtung (KAG)
Holzweiler, Landstraße Im Grünfeld bis Holzweilermarkt
hier: Baubeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium

17.03.2021 Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt

Tatbestand:
Bereits im Jahr 2016 wurde durch den StaBaWiBe die energetische Sanierung der 
Straßenbeleuchtung in Erkelenz beschlossen.

Mit Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes und der damit zusammen-
hängenden Planungskonkretisierung sowie unter Berücksichtigung anderer Maß-
nahmen Dritter (Versorger Gas, Wasser, Strom) ist festzustellen, dass über die ur-
sprünglich aufgestellte Liste hinaus zusätzliche Investitionsmaßnahmen umzusetzen 
sind.

Die nachfolgend aufgeführte Maßnahme ist aufgrund des Alters und Zustandes der 
Anlage erforderlich – eine Kostenbeteiligung der Anlieger ist auf Grundlage des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) und des örtlichen Satzungsrechts geboten.

Ortslage Holzweiler, Landstraße Im Grünfeld bis Holzweilermarkt 
Die Lampen sind überwiegend zwischen 40 und 50 Jahre alt; die NEW saniert das 
Stromnetz, verlegt Gas und Glasfaser, und das Kreiswasserwerk erneuert die Trink-
wasserleitung.

Die Auswahl der Sanierungsstandorte und die Begründung für das jeweilige Vorge-
hen deckt sich mit den im Beschluss vom 01.03.2016 aufgeführten Tatbeständen. 
Auf eine Wiederholung an dieser Stelle wird verzichtet.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Die Sanierung der vorgenannten Straßenbeleuchtungsanlage erfolgt mit Veranla-
gung KAG auf Grundlage des durch den Konzessionsträger vorgelegten Angebotes.
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Die Verwaltung wird mit der entsprechenden Umsetzung beauftragt.“ 

Finanzielle Auswirkungen:
Für die Beleuchtungsmaßnahme ist die benötigte und aufgeführte Investivsumme auf 
dem Konto E 12028014 in Höhe von 105.000,00 Euro bereitgestellt.
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